
Beamte: Hauptwohnsitz
Beitrag von „Gouverneur“ vom 23. Mai 2007 18:54

Hier weiß ich es zufällig genau: Es reicht nämlich der Zweit-/Nebenwohnsitz in relativer Näher
zu deiner Schule. Ich habe beispielsweise schon seit ewigen Zeiten meinen Erstwohnsitz 400
km entfernt und es gab, wie bei sunrise1408 erwähnt, noch nie ein Problem damit.

1https://www.lehrerforen.de/thread/14612-beamte-hauptwohnsitz/?postID=126887#post126887
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